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NIEDERSCHRIFTEN 
Protokoll 
über die Sitzung der  
Stadtverordnetenversammlung

Datum: 26.09.2024
Beginn: 18:30 Uhr
Ende: 21:48 Uhr
Sitzungsraum:  Rathaussaal,  

16540 Hohen Neuendorf, 
Oranienburger Straße 2

Genehmigt und wie folgt unterschrieben:
Vorsitzender:   gez. Dr. Raimund Weiland
Schriftführung: gez. Annemarie Jungfer

ANWESENDE MITGLIEDER

Dr. Weiland, Raimund · CDU
Andrle, Josef · SPD/Bündnis 90/Die Grünen
Reichel, Franziska · SPD/Bündnis 90/Die Grünen
Brunke, Cathrin · CDU
Erhardt-Maciejewski, Christian · Gerlach/FDP/
Tierschutzp./BSW/Zimmermann
Fiedler, Steffen · AfD
Fussan, Sabine · SPD/Bündnis 90/Die Grünen
Gerlach, Michael · Gerlach/FDP/Tierschutzp./
BSW/Zimmermann
Dr. Guretzki, Hans-Joachim · Die Linke & 
Stadtverein
Hamann, Kerstin · Gerlach/FDP/Tierschutzp./
BSW/Zimmermann
Hartung, Klaus-Dieter · Die Linke & Stadtverein
Heider, Michael · CDU
Hübner, Florian · CDU
Jirka, Oliver · SPD/Bündnis 90/Die Grünen
Kay, Thomas · AfD
Lindner, Jutta · SPD/Bündnis 90/Die Grünen
Löster, Martina · CDU
Lütgenau, Katrin · SPD/Bündnis 90/Die Grünen
Paeper, Judith · SPD/Bündnis 90/Die Grünen
Reichel, Stefan · CDU
Reichert, Michael · CDU
Schmidt-Heidrich, Falko · CDU
Dr. Scholz, Sylvia · Gerlach/FDP/Tierschutzp./
BSW/Zimmermann
Tittelbach, Uwe · SPD/Bündnis 90/Die Grünen
Tschaut, Horst · AfD
Wiezorek, Anton · Die Linke & Stadtverein
Zimmermann, Marco · Gerlach/FDP/Tierschutzp./
BSW/Zimmermann
van Ginneken, Jacqueline · AfD
von Gizycki, Thomas · SPD/Bündnis 90/Die Grünen

Mitarbeitende der Verwaltung
Jungfer, Annemarie · SB Sitzungsdienst
Müller-Lautenschläger, Michaela · Erste 
Beigeordnete
Oleck, Hans Michael · Fachbereichsleiter Bauen
Sense, Maria · SB Sitzungsdienst

Fehlende Mitglieder der Stadtverordneten- 
versammlung 
Apelt, Steffen · Bürgermeister
Franck, Annett · AfD

TAGESORDNUNG
ÖFFENTLICHER TEIL

1 Eröffnung der Sitzung, Begrüßung, 
Feststellung der Ordnungsmäßigkeit 
der Ladung, der Anwesenheit und der 
Beschlussfähigkeit

2 Entscheidung über eventuelle Einwendungen 
gegen die Niederschrift über den öffentlichen 
Teil der Sitzung am 29.08.2024

3 Feststellung der Tagesordnung

4 Einwohnerfragestunde

5 Jugend spricht

6 Antrag der Fraktion Gerlach/FDP/
Tierschutzpartei/BSW/Zimmermann – 
Lüftungsanlagen in den Schulen

7 1. Änderung der Zuständigkeitsordnung der 
Ausschüsse der Stadt Hohen Neuendorf

8 Beschluss über die Billigung und die 
öffentliche Auslegung des Entwurfes der 
Änderung des Bebauungsplanes Nr. 10-2 afG: 
„Nördlich der Erdmannstraße / OT Hohen 
Neuendorf“

9 Gemeinsamer Antrag der Fraktionen Die 
Linke & Stadtverein und CDU – Lesepaten in 
Stadtteilbibliotheken an den Grundschulen

10 Antrag der Fraktion Gerlach/FDP/
Tierschutzpartei/BSW/Zimmermann – 
Werkstattverfahren zum „Masterplan“ (B 
021/2024), als Beteiligungsmöglichkeit für die 
breite Stadtgesellschaft

11 Antrag der Fraktion Gerlach/FDP/
Tierschutzpartei/BSW/Zimmermann – 
Umfrage zum „Masterplan“ durch ein 
Meinungsforschungsinstitut
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Beteiligung der Öffentlichkeit an der Bauleitplanung 
nach § 3 Abs. 2 BauGB

Änderungsverfahren Bebauungsplan Nr. 10-2 afG: 
„Nördlich der Erdmannstraße/OT Hohen Neuendorf“

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Hohen Neuendorf hat in ihrer Sit-
zung am 26. September 2024 mit Beschluss B 041/2024 die Beteiligung der 
Öffentlichkeit zum Entwurf der Änderung des Bebauungsplans Nr. 10-2 afG 
„Nördlich der Erdmannstraße/OT Hohen Neuendorf“ beschlossen.

Plangebiet/Geltungsbereich der Planänderung
Der Geltungsbereich des rechtskräftigen Bebauungsplans liegt nordwestlich 
des Stadtteilzentrums von Hohen Neuendorf und umfasst eine überwiegend 
bebaute Fläche zwischen der Birkenwerderstraße und der Wiesenstraße, nörd-
lich der Erdmannstraße. Innerhalb des Geltungsbereiches verläuft die Lin-
daustraße. Der Geltungsbereich der Planänderung umfasst einen südlich der 
Grundstücke Lindaustraße 10 bis 11A gelegenen Teilbereich innerhalb der fest-
gesetzten Straßenverkehrsfläche der Lindaustraße und ist auf dem Auszug aus 
der Planzeichnung (Teil A) des o. g. Bebauungsplans umgrenzt (siehe Anlage).

Ziel und Zweck der Planänderung 
Ziel der Planänderung ist die Änderung der bisherigen Flächenfestsetzung 
„Straßenverkehrsfläche“ innerhalb des Änderungsbereiches und die Festset-
zung dieses Teils der Lindaustraße als Verkehrsfläche, innerhalb derer eine Nut-
zung durch den Kraftfahrzeugverkehr grundsätzlich nicht zulässig ist. Damit 
soll der Zweck erreicht werden, dass Kraftfahrzeugen ein Durchgangsverkehr 
grundsätzlich verboten wird.

Verfahren
Das Planänderungsverfahren wird im Regelverfahren nach § 2 Baugesetzbuch 
(BauGB) einschließlich der Durchführung einer Umweltprüfung durchgeführt.

Beteiligung 
Der Entwurf der Planänderung, bestehend aus der geänderten Planzeichnung 
(Teil A) und den geänderten Textfestsetzungen (Teil B), wird mit der Begrün-
dung und den wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellung-
nahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB
vom 4. November 2024 bis einschließlich 6. Dezember 2024

auf der Internetseite der Stadt Hohen Neuendorf: 
https://hohen-neuendorf.de/de/bauen-wirtschaft/stadtplanung/bauleitplae-
ne-mit-buergerbeteiligung

sowie dem zentralen Planungsportal des Landes Brandenburg: 
https://bb.beteiligung.diplanung.de
veröffentlicht.

Zusätzlich zur Veröffentlichung im Internet werden die nach § 3 Absatz 2 Satz 1 
BauGB zu veröffentlichenden Unterlagen in Form einer öffentlichen Auslegung 
als andere leicht zu erreichende Zugangsmöglichkeit im oben genannten Zeit-
raum im: 
 Rathaus der Stadtverwaltung Hohen Neuendorf 
 Fachbereich 5 Bauen 
 Raum N_1.10 (Offenlageraum) 
 Oranienburger Str. 2 
 16540 Hohen Neuendorf 

während folgender Zeiten:
 Montag   von 8:00 – 12:00 Uhr 
 Dienstag   von 8:00 – 12:00 Uhr und 14:00 – 18:00 Uhr
 Donnerstag von 8:00 – 12:00 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr

 

BEKANNTMACHUNG 
zur Verfügung gestellt. Nach persönlicher Absprache ist auch außerhalb dieser 
Zeiten eine Einsichtnahme möglich. Nutzen Sie dazu bitte die E-Mail-Adresse: 
stadtplanung@hohen-neuendorf.de.

Während der Dauer der Veröffentlichungsfrist können Stellungnahmen abge-
geben bzw. eingereicht werden. Zur elektronischen Einreichung nutzen Sie bit-
te die E-Mail-Adresse stadtplanung@hohen-neuendorf.de oder geben Sie Ihre 
Stellungnahme direkt über das zentrale Planungsportal des Landes Brandenburg: 
https://bb.beteiligung.diplanung.de ab.

Darüber hinaus können Stellungnahmen auch unter der o. g. Adresse postalisch 
im Rathaus eingereicht oder abgegeben werden. Die Stellungnahmen wer-
den in der anschließenden Abwägung der öffentlichen und privaten Belange 
gegeneinander und untereinander abgewogen. Nicht fristgerecht abgegebene 
Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über die Planänderung un-
berücksichtigt bleiben.

Umweltbezogene Informationen
Folgende Arten umweltbezogener Informationen sind verfügbar:

Aussagen zu den Schutzgütern einschließlich Wechselwirkungen zwischen 
den einzelnen Belangen des Umweltschutzes

Schutzgüter Tiere, Pflanzen sowie biologische Vielfalt und Artenschutz:
 • Vorhandener Vegetationsbestand und Bewertung der Vegetationsstruktu-

ren, Einschätzung planungsbedingter Auswirkungen 
 • Betroffenheit des Baumbestandes in Umsetzung der Planänderung kann 

nicht ausgeschlossen werden, Ausgleich erfolgt gegebenenfalls nach Baum-
schutzsatzung der Stadt Hohen Neuendorf 

 • Kein Vorliegen von Anhaltspunkten dafür, dass geschützte Arten auf Grund 
der Planänderung betroffen sein könnten, keine artenschutzrechtlichen 
Hindernisse erkennbar

 • Keine Maßnahmen zum Ausgleich für den Verlust von Biotopflächen er-
forderlich

 • Voraussichtlicher Erhalt der Mehrzahl der Bäume im Geltungsbereich der 
Planänderung und damit auch potenzieller Lebensraum geschützter Arten, 
keine artenschutzrechtlichen Kartierungen erforderlich

 • Keine erheblichen Auswirkungen auf die Schutzgüter durch Planänderung 
zu erwarten

Schutzgüter Fläche und Boden
 • Information zu den topographischen Verhältnissen im Änderungsbereich
 • Inanspruchnahme einer ca. 400 qm großen, bereits verbindlich festgesetz-

ten Straßenverkehrsfläche, Zustand unbebaut und ruderal
 • Keine Informationen zu Altlasten und sonstigen Bodenverunreinigungen 

sowie zu möglichen Kampfmittelfunden vorliegend
 • Künftige Bodenversiegelung verringert sich gegenüber bisheriger Planungs-

inhalte, Umweltzustand wird sich bei Durchführung der Planänderung ver-
bessern

 • Keine erheblichen Auswirkungen auf die Schutzgüter durch Planänderung 
zu erwarten

Schutzgut Wasser
 • Keine Oberflächengewässer betroffen
 • Westlicher Teilbereich der Planänderung liegt innerhalb der Zone III des 

Wasserschutzgebietes des Wasserwerkes Stolpe, Fassung Birkenwerder
 • Umsetzung der Planänderung bewirkt Verlust an Fläche für Grundwasserneu-

bildung, wird durch Versickerung des Niederschlagswassers ausgeglichen
 • Keine erheblichen Auswirkungen auf das Schutzgut durch Planänderung zu 

erwarten

Schutzgüter Klima und Luft
 • Klimatische Ausgangssituation, Belastungen durch verkehrsbedingte Emis-

sionen bestehen nicht
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• Keine erheblichen Auswirkungen auf die Schutzgüter durch Planänderung
zu erwarten

Schutzgut Landschaft
• Beschreibung und Bewertung des Ortsbildes
• Eignung der Änderungsfläche zur Erholung nicht gegeben
• Keine erheblichen Auswirkungen auf das Schutzgut durch Planänderung zu

erwarten

Schutzgut Mensch, seine Gesundheit sowie die Bevölkerung
• planbedingte Auswirkungen auf den Menschen, seine Gesundheit sowie die

Bevölkerung insgesamt nicht untersuchungserheblich

Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter
• Keine Anhaltspunkte dafür, dass innerhalb des Gebietes der Planänderung

und in dessen direkter Nachbarschaft untersuchungsrelevante Kultur- und
sonstige Sachgüter existieren

• Keine erheblichen Auswirkungen auf die Schutzgüter durch Planänderung
zu erwarten

Wirkungsgefüge zwischen den Schutzgütern
• Aussagen zu Wechselbeziehungen und -wirkungen zwischen den Schutz-

gütern

Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung
• Grundsätzlich keine zusätzlichen planbedingten Eingriffe durch die Plan-

änderung, Planänderung führt zur quantitativen Reduzierung der bisher
festgesetzten Straßenverkehrsfläche und deren qualitativer Änderung

• Generell keine gesonderte Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung auf Grund der
Planänderung erforderlich

• Grundlegend positive Auswirkungen der Planänderung auf die Gesamtbilan-
zierung des Plans

Sonstiges

Schutzgebiete
• Gebiet der Planänderung liegt außerhalb von Schutzgebieten nach §§ 23

bis 28 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) sowie außerhalb von
Natura 2000-Gebieten,

• ein Vorhandensein von nach § 30 BNatSchG gesetzlich geschützten
Biotopen ist nicht gegeben

Wesentliche, bereits vorliegende umweltbezogene Stellungnahmen 

Zusätzlich werden aus der der frühzeitigen Behördenbeteiligung veröffentlicht 
bzw. zur Verfügung gestellt:
• Stellungnahme des Landkreises Oberhavel vom 28.07.2023
• Stellungnahme des Landesamtes für Umwelt vom 18.08.2023
• Stellungnahme des Brandenburgischen Landesamtes für Denkmalpflege

und Archäologischen Landesmuseums vom 26.06.2023

Datenschutzinformation
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf Grundlage des § 3 
BauGB in Verbindung mit Art. 6 Abs. 1 Buchst. e) der Datenschutz-Grundver-
ordnung (DSGVO) und dem Brandenburgischen Datenschutzgesetz. Sofern Sie 
Ihre Stellungnahme ohne Absenderangaben abgeben, erhalten Sie keine Mittei-
lung über das Ergebnis der Prüfung. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte 
dem Formblatt: „Informationspflichten bei der Erhebung von Daten im Rahmen 
der Öffentlichkeitsbeteiligung nach BauGB (Art. 13 DSGVO)“, welches im o. g. 
Zeitraum als Bestandteil der im Internet verfügbaren Planunterlagen zur Verfü-
gung gestellt wird sowie mit den Planunterlagen öffentlich ausliegt.

Hohen Neuendorf, den 01. Oktober 2024
gez. Steffen Apelt · Bürgermeister

Änderungsverfahren Bebauungsplan Nr. 10-2 afG:  
„Nördlich der Erdmannstraße/OT Hohen Neuendorf“

Auszug aus der Planzeichnung (Teil A) des rechtskräftigen Bebauungsplans 
mit Kennzeichnung des Geltungsbereiches der Planänderung

(unmaßstäblich)

Lageplan mit Kennzeichnung des Geltungsbereiches des Bebauungsplans und  
Umgrenzung des Geltungsbereiches der Planänderung 

(unmaßstäblich)


